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Geleitwort zur Dissertation von Konstantin Mey

Was bedeutet das Territorialitätsprinzip der §§ 3, 9 StGB in einer digitalen
Welt – im Internet? Darauf gibt die Dissertation von Konstantin Mey eine
neue und mich überzeugende Antwort: ein digitales Territorialitätsprinzip.
Ein solches Prinzip überträgt das territoriale Denken der gegenständlichen
Welt auf die Virtualität des Internets. Tut man dies, so gibt es im Internet
ein deutsches Gebiet, bestehend aus allen Orten, deren Kennzeichnung auf
„.de“ endet. In diesem Teil des Internets ist es auch tatsächlich so – wie
Konstantin Mey näher begründet –, dass die Inhalte der Kontrolle deut-
scher Behörden unterliegen und dass eine Sperrung oder Löschung der In-
halte von diesen Behörden verfügt werden kann. Und wer eine Internet-
adresse sieht, einen Uniform Resource Locator (URL), der auf „.de“ endet,
der denkt und weiß, dass er es mit einer deutschen Seite zu tun hat. War-
um also nicht annehmen, dass Inhalte, die auf einer solchen Seite stehen,
gemäß §§ 3, 9 StGB dem deutschen Strafrecht unterliegen? Dass Inhalte,
die auf einer anderen nationalen Top-Level-Domain (TLD) liegen, etwa
auf „.us“, dem deutschen Strafrecht nur unter den Voraussetzungen der
§§ 5–7 StGB unterfallen? Und dass Inhalte, die auf einer sogenannten gene-
rischen TLD zu finden sind, etwa „.com“ oder „.org“, so zu behandeln sind
wie Taten an einem Ort, der keiner Strafgewalt unterliegt – entsprechend
zum Beispiel einer Tat auf hoher See in der gegenständlichen Welt?

Aber gehen wir gedanklich noch einmal zwei Schritte zurück. Schriebe
ein Neonazi auf der französischen Seite des Rheins die sogenannten SS-Ru-
nen auf ein Plakat, das man auch von der deutschen Seite aus lesen könn-
te: hätte er den § 86a StGB zumindest auch in Deutschland verwirklicht, so
dass dieser Tatbestand, der einen inländischen Tatort bedingt, verwirklicht
worden wäre? Und wäre dann auch folgerichtig – aufgrund des deutschen
Vollendungsortes – deutsches Strafrecht nach §§ 3, 9 StGB anwendbar, ob-
wohl der Täter im Ausland gehandelt hat? Die gleiche Frage ließe sich stel-
len, wenn der Neonazi eine antisemitische Parole auf das Plakat ge-
schmiert hätte. Der dann einschlägige Tatbestand der Volksverhetzung,
§ 130 StGB, verlangt zwar keinen inländischen Tatort, gelangt aber auf
Handlungen im Ausland nach §§ 3, 9 StGB wieder nur dann zur Anwen-
dung, wenn es einen deutschen Vollendungsort gibt (§ 7 StGB bleibe au-
ßen vor; er scheitert in unserem Fall jedenfalls dann, wenn der Täter kein
Deutscher ist).
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Sowohl § 86a als auch § 130 StGB sind Delikte, die in der Regel eine Äu-
ßerung verlangen, meist eine öffentliche Äußerung (eine nonverbale Äuße-
rung ist auch das Verwenden eines Kennzeichens, also die wichtigste Tat-
handlung des § 86a StGB). Wo wird eine Äußerung getätigt? Eigentlich ist
die Antwort einfach: jedenfalls dort, wo sie wahrnehmbar ist. Denn nach
zutreffender herrschender Ansicht vollendet die Wahrnehmbarkeit einer
Äußerung das Äußerungsdelikt.1 Sie ist die Mindestbedingung einer Äuße-
rung, heißt einer erfolgreichen Äußerungshandlung. Folglich muss – oder
müsste – der Tatort jedenfalls auch überall dort angenommen werden kön-
nen, wo es zu einer solchen Wahrnehmbarkeit kommt.2 Und sogar mit
bloßem Auge wahrnehmbar sind die Äußerungen in unseren Beispielen
auch in Deutschland. Daher gibt es in diesen Beispielen, wenn man dog-
matisch konsequent bleibt, einen deutschen Vollendungs‑ und damit auch
Tatort. Die völkerrechtliche Frage, ob dies auch zu einer Anwendbarkeit
deutschen Strafrechts führen dürfe, bleibe noch einen Moment zurückge-
stellt.

Ändert sich an dem Ergebnis eines deutschen Vollendungsortes etwas,
wenn die neonazistischen Schmierereien von Deutschland aus nicht mit
bloßem Auge, sondern nur mit einem handelsüblichen Fernglas entziffert
werden können? Die Beantwortung dieser scheinbar akademischen Frage
wirkt sich auch darauf aus, wie derartige Taten rechtlich zu würdigen sein
müssten, wenn sie nicht mit Stiften und Plakaten begangen werden, son-
dern – vom Ausland aus – über das Internet. Denn nimmt man einen Tat-
ort in Deutschland auch an, wenn die Äußerungen nur mit einem Fern-
glas wahrgenommen werden können – dann liegt es zunächst einmal sehr
nahe, dies auch zu tun, wenn sich jemand im Internet äußert. Schließlich
sind das Internet und internetfähige Geräte heute noch wesentlich häufi-
ger verfügbar als Ferngläser.

Hierfür spricht auch und sogar noch stärker, dass man bei rein inländi-
schen Sachverhalten die Ausstrahlung einer (in Deutschland) strafbaren

1 Zum Begriff des „Verwendens“ eines Kennzeichens im Sinne des § 86a StGB
BGHSt 23, 267, 269. Ebenfalls zum Begriff des „Verwendens“ eines Kennzeichens
sowie zu dem seines „Verbreitens“ Laufhütte/Kuschel, in: LK, Bd. 4, 12. Aufl. 2007,
§ 86a Rn. 11, 13; Schäfer, in: MüKo, Bd. 3, 3. Aufl. 2017, § 130 Rn. 83. Wieder zum
Begriff des „Verwendens“ eines Kennzeichens Steinmetz, in: MüKo, Bd. 3, 3. Aufl.
2017, § 86a Rn. 19.

2 So für § 86a StGB und grenzüberschreitende Sachverhalte schon Heinrich, Bernd,
Anmerkung zu KG NJW 1999, 3500, NStZ 2000, 533, 534; ders., Handlung und Er-
folg bei Distanzdelikten, in: ders. u. a. (Hg.), Festschrift für Ulrich Weber zum 70.
Geburtstag, 2004, S. 91–108, S. 104 mit Fn. 65 und weiteren Nachweisen.
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Äußerung im Fernsehen oder im Hörfunk ohne weiteres hinreichen lässt,
um eine Vollendung der §§ 86a, 130 StGB zu bejahen.3 Denn auch fernse-
hen und radiohören kann nur, wer ein funktionierendes Endgerät und
einen Anschluss oder eine Antenne plus Empfang hat.

Sieht man die Dinge so wie beschrieben, entspricht der visuellen Wahr-
nehmbarkeit einer Äußerung auf einem Plakat ihre virtuelle Abrufbarkeit
im Internet. Ließe man aber schon diese Abrufbarkeit als Erfolg im Sinne
des § 9 StGB genügen, wäre deutsches Strafrecht auf sämtliche Internetin-
halte anwendbar und gälte für sämtliche Äußerungen im Netz im Ergeb-
nis das Weltrechtsprinzip. Das jedoch wäre wohl völkerrechtswidrig, denn
jenes Prinzip erlaubt die Anwendung nationalen Strafrechts nur mit Blick
auf Delikte, die sich gegen gemeinsame Interessen der Völkergemeinschaft
richten; Paradebeispiele sind die Völkerrechtsverbrechen, etwa Völker-
mord, und die Piraterie.4 Das lässt sich nicht pauschal von sämtlichen Äu-
ßerungen im Internet behaupten, und selbst Äußerungen nach § 86a und
§ 130 StGB stehen weder in allen zivilisierten Staaten unter Strafe – man-
cherorts unterstellt man sie dem Schutz der Meinungsfreiheit – noch rich-
ten sie sich gegen kollektive Belange der Völkergemeinschaft.

Dass eine Anwendbarkeit deutschen Strafrechts auf sämtliche Internet-
inhalte nur „wohl“ völkerrechtswidrig wäre, liegt daran, dass man sich
für sie nicht auf das Weltrechtsprinzip stützen müsste, sondern ledig-
lich – aber immerhin – mit dem Territorialitätsprinzip und einem wei-
ten Tatortbegriff zu einem Ergebnis gelangte, das einer Anwendung
des Weltrechtsprinzips entspräche.

Gegen dieses Ergebnis einer universalen Anwendbarkeit deutschen Straf-
rechts auf Äußerungen im Internet spricht aber nicht nur das Völkerrecht.
Vielmehr würden auch die deutschen Strafverfolgungsbehörden unter der
Geltung des Legalitätsprinzips überfordert, wenn sie auf sämtliche Inter-
netinhalte reagieren müssten, die einen deutschen Straftatbestand erfül-
len.5

3 Zur Tatbegehung durch ein „Verbreiten“ Laufhütte/Kuschel (Fn. 1), Rn. 11. Wenn
auch unter Ausklammerung grenzüberschreitender Übertragung Paeffgen, in: NK,
Bd. 2, 5. Aufl. 2017, § 86a Rn. 13; Schäfer (Fn. 1), Rn. 83.

4 Mit einer Unterscheidung zwischen einem echten und – bei der Piraterie – unech-
ten Weltrechtsprinzip Werle/Jeßberger, in: LK, Bd. 1, 13. Aufl. 2020, Vorb. §§ 3 ff.
Rn. 256 ff., 265.

5 Kudlich, Hans, und Berberich, Bernd, Abstrakte Gefährdungsdelikte im Internet
und die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts, NStZ 2019, 633–638, 633, 638;
Schäfer (Fn. 1), Rn. 122; je mit weiteren Nachweisen.
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Wie lassen sich nun das Völkerrecht und das Legalitätsprinzip auf der
einen Seite mit dem Befund auf der anderen Seite zum Ausgleich bringen,
dass volksverhetzende und neonazistische Inhalte im Netz ihre normverlet-
zende Vollendungswirkung – unabhängig vom Handlungsort des Täters –
ganz ebenso in Deutschland entfalten wie Plakate im Ausland, die von
Deutschland aus erkennbar sind, oder Fernseh‑ und Hörfunksendungen
aus dem Ausland, die man auch in Deutschland empfangen kann? Diese
Frage beantwortet Konstantin Meys Dissertation mit dem digitalen Terri-
torialitätsprinzip.

Ein solches Prinzip entspricht unserem Denken: Wenn wir fragen „Wo
finde ich das?“, und die Antwort ist „Im Internet!“, so lautet die nächste
Frage vielleicht „Wo genau?“ – und die präziseste Antwort ist dann ein
URL mit einer bestimmten Domain. Dabei spielt die Domain eine ähnli-
che Rolle wie ein territoriales Land, und der URL ist wie ein einzelner Ort
in diesem Land. In der digitalen Welt des Internets gibt es aber auch Orte,
die keine digitalisierten Nationalstaaten sind, heißt in der Begrifflichkeit
des Internationalen Strafrechts: die keiner Strafgewalt unterliegen. Das
sind die sogenannten generischen TLDs, also „.org“, „.com“, „.info“ und
ähnliche. Wer dort Inhalte veröffentlicht, die deutsche Straftatbestände er-
füllen, unterliegt deutschem Strafrecht gemäß dem digitalen Territoriali-
tätsprinzip zwar nicht nach §§ 3, 9 StGB, tut dies aber gemäß § 7 StGB,
wenn er Deutscher ist oder die Tat – etwa Beleidigung oder Betrug – einen
Deutschen zum Opfer hat. Und wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt
sind, dann ist es nach den Wertungen unseres Internationalen Strafrechts
auch in Ordnung, wenn der Handelnde nicht nach deutschem Strafrecht
belangt werden kann. Gleiches gilt erst recht, wenn er in einem Teil des
Internets agiert, der einem anderen Staat zugeordnet ist.

Kein Argument gegen dieses Konzept ist das Wort „Erfolg“ in § 9 StGB
in Verbindung mit der Ansicht, es gebe bei Delikten wie § 86a und § 130
StGB keinen Erfolg. Das macht auch Konstantin Meys Dissertation noch
einmal deutlich.6 Um das zu verstehen, ist es nicht nötig, erneut die Irrleh-
re von den Tätigkeitsdelikten zu sezieren oder sich mit dem nachgerade
absurden Dogma zu befassen, abstrakte Gefährdungsdelikte wären meist

6 Siehe bereits Hölzel, Niki, Gibt es „Tätigkeitsdelikte“?, 2016; B. Heinrich (Fn. 2 –
zweiter Eintrag), S. 108; Rotsch, Thomas, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft,
2009, S. 209 ff., 432 ff.; ders. Mythologie und Logos des § 298 StGB, ZIS 2014, 579,
583 ff.; mein Aufsatz: Walter, Tonio, Das Märchen von den Tätigkeitsdelikten, in:
Christian Fahl u. a. (Hg.), Ein menschengerechtes Strafrecht als Lebensaufgabe.
Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, 2015, S. 327–338.
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oder gar stets derartige Tätigkeitsdelikte.7 Es reicht erstens zu überlegen:
wie das Wort „Erfolg“ in § 9 StGB wohl auszulegen ist. Und zweitens:
durch welche Umstände §§ 86a, 130 StGB vollendet werden. Die zweite
Frage lässt sich bei Taten im Internet offensichtlich nicht so beantworten,
dass diese Umstände schlicht in einer Person zu finden seien, die auf einer
Tastatur herumtippe oder Sprachbefehle in einen Rechner spreche. Denn
es kann doch gut sein, dass dies im Internet nicht die geringsten Erfolge,
Verzeihung: Folgen hat, weil der Rechner im entscheidenden Moment ver-
sagt, die Datenübertragung zum Server nicht funktioniert, der Server kol-
labiert … Mit anderen Worten reicht auch für eine Vollendung der §§ 86a,
130 StGB im Internet die Tathandlung allein nicht aus. Vielmehr muss
noch etwas passieren: Die fraglichen Inhalte müssen im Netz abrufbar
sein.

Nun mag man sich auf den Standpunkt stellen, dieser Umstand entspre-
che der Existenz der Daten auf dem Server, und stehe der Server im Aus-
land, träten auch die deliktsvollendenden Umstände ausschließlich dort
ein.8 Aber das wäre so, als sagte man in dem Beispiel des Plakates am
Rhein, die nazistischen und volksverhetzenden Umstände träten allein in
Frankreich ein, und bei Fernseh‑ und Rundfunksendungen: es gebe sie al-
lein am Ort des Fernseh‑ beziehungsweise Rundfunkstudios. Unbeachtet
bliebe, dass auch die Wahrnehmbarkeit einer Botschaft ein Umstand ist,
und dieser Umstand tritt in den besagten Fällen überall dort ein, wo man
die nazistischen und volksverhetzenden Äußerungen erkennen kann; sei es
mit bloßem Auge oder mit Hilfsmitteln, die wie etwa ein Fernseher oder
Radiogerät ohne weiteres verfügbar sind. Der Umstand einer solchen
Wahrnehmbarkeit ist auch die Abrufbarkeit eines Internetinhalts. Ob ich
auf einen Fernseher schaue oder auf ein Smartphone, ist kein nennenswer-
ter Unterschied.

Das Wort „Erfolg“ in § 9 StGB kann auch problemlos so ausgelegt wer-
den, dass es den deliktsvollendenden Umstand der Wahrnehmbarkeit
einer Äußerung erfasst. Sicherstellen soll dieser Begriff, dass bei Handlun-
gen im Ausland ein deutscher Tatort nur angenommen wird, wenn es zwi-
schen der Tat und dem deutschen Gemeinwesen jenen „genuine link“
gibt, den das Völkerrecht für die Anwendung des nationalen Strafrechts

7 Gegen dieses Dogma zuletzt zutreffend Kudlich/Berberich (Fn. 5), 634, 636; zuvor
etwa schon meine Kommentierung: T. Walter, in: LK, Bd. 1, 12. Aufl. 2006, Vorb.
§§ 13 ff. Rn. 66 (natürlich auch in der aktuellen 13. Aufl. 2020 am nämlichen Ort).
Ebenso bereits in den in Fn. 6 angeführten Schriften.

8 So Kudlich/Berberich (Fn. 5), 636.
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auf Sachverhalte mit Auslandsberührung verlangt.9 Dabei geht es um
einen sachlichen oder persönlichen Zusammenhang, der es plausibel er-
scheinen lässt, dass sich der strafende Staat von der Tat betroffen fühlt:
dass sie ihn etwas angeht. Das ist aber ohne völkerrechtliches Problem der
Fall, wenn die Tat dazu führt, dass in dem fraglichen Staat von nahezu je-
dermann, jedenfalls einer unbestimmten Vielzahl von Menschen, ohne an-
spruchsvolle Hilfsmittel Äußerungen wahrgenommen werden können, die
nationale Straftatbestände verwirklichen; also Normen verletzen, die für
ein gedeihliches bürgerschaftliches Miteinander vor Ort von wesentlicher
Bedeutung sind. Völkerrechtlich problematisch wäre es lediglich, wenn
eine solche Interpretation des § 9 StGB im Ergebnis darauf hinausliefe, das
Weltrechtsprinzip gelten zu lassen (wiewohl auch das keineswegs zwin-
gend als völkerrechtswidrig betrachtet werden müsste, siehe oben). Das di-
gitale Territorialitätsprinzip von Konstantin Mey jedoch sorgt dafür, dass
es dazu nicht kommt.

Ich habe von der Dissertation, die dieses Prinzip formuliert, einiges ge-
lernt, wünsche ihr aber vor allem deshalb eine aufmerksame Rezeption,
weil sie mich inhaltlich überzeugt. Ihrem Verfasser meinen Glückwunsch
– und ihren Lesern10 eine fruchtbare Lektüre!

   

Regensburg, im August 2020 Tonio Walter

9 Zu diesem Erfordernis Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht,
9. Aufl. 2020, § 4 Rn. 2; Werle/Jeßberger (Fn. 4), Rn. 20 ff., die zwar begrifflich,
aber nicht im Ergebnis ein etwas anderes Konzept vertreten.

10 Warum ich generische Maskulina und Feminina (Koryphäe, Fachkraft, wissen-
schaftliche Kapazität …) für die geschlechtergerechteste und vernünftigste Form
halte, Ämter, Funktionen und Rollen zu bezeichnen, habe ich ausführlich be-
gründet in meiner Kleinen Stilkunde für Juristen, 3. Auflage 2017, S. 231 ff. Darauf
sei verwiesen.
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